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Fr. 100.-. Der Losvorra» /
denn wird der g»uc"
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Die Gewinne werden ohne jeden Abzug ausbezahlt.
Die Luzerner Kantonalbank garantiert die Auszahlung der

Treffer. Lose sind erhältlich bei sämtlichen luzern. Banken,

Reisebureaux, und bei den bezeichneten Verkaufsstellen.
Für eingeschriebene Zustellung der Lose 40 Rappen für Porto

beifügen; Ziehungsliste, wenn nach Erscheinen
gewünscht, 30 Rappen. Lotteriebureau: Hirschmattstrasse

13, Ecke Pilatusstrasse, LUZERN 29.

Versand auch gegen Nachnahme. Postcheck VII 6700.

Einzellose Fr. 10., Zehnerserie Fr. 100.. Kantonalbank-Garantie.
Los verkauf nur in und nach den Kantonen Luzern, Bern, Nidwaiden, Obwalden, Schwyz, Uri, Solothurn, Fribourg,

Tessin und Wallis gestattet.
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